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Anzeigensache gegen Katherina Klein

wegen Beleidigung

Sehr geehrter Herr Uhl,

in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 22.08.2024 folgende Entschei-
dung getroffen:

Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird gemäß § 152 Abs. 2 StPO abgesehen.

Gründe:

Soweit der Anzeigeerstatter Straftatbestände der Volksverhetzung, der uneidlichen Falschaussa-
ge und der üblen Nachrede u.a. beanzeigt, fehlt es der - nicht ohne Weiteres nachvollziehbaren -
Anzeige insoweit bereits an tatsächlichen Anhaltspunkten für die jeweilige Verwirklichung der
Straftatbestände durch die beanzeigte Person. Die Strafanzeige erschöpft sich in der bloßen Be-
hauptung der Tatbestandsverwirklichung.

Hinsichtlich der seitens des Anzeigeerstatters erhobenen Vorwürfe seine Ehefrau, Solange Epse
Uhl, habe ihn als „Nazi“ bezeichnet, steht der Strafverfolgung das Verfahrenshindernis der dop-
pelten Strafverfolgung entgegen, denn die vorgeworfene Tat im Sinne des § 264 StPO war bereits
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4058/24, Eine Strafbarkeit der beanzeigten-Rechtsanwältin ergibt sich aus den Äußerungen der

Solange Epse Uhl nicht, da die Beleidigung als Äußerungsdelikt die Kundgabe der ehrverletzen-
den Äußerungen durch den Täter erfordert. Eine Zurechnung der Äußerung nach § 25 Abs. 2
StGB scheidet aus, da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die Beanzeigte könnte die Äußerung
ihrer Mandantin als eigene verstanden wissen wollen.

Soweit der Anzeigeerstatter der Beanzeigten vorwirft, wider besseres Wissens und wahrheits-
widrig im Rahmen der familienrechtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht Mosbach Az. 6 F

211/21, 6 F 202/21, 6 F 216/21 falsche Tatsachen behauptet zu haben, um hierdurch das famili-
enrechtliche Verfahren zu manipulieren und den Anzeigeerstatter herabzuwürdigen, erfolgte die-
ser Vortrag bereits in dem bei der Staatsanwaltschaft Mosbach gegen die vom Anzeigeerstatter
getrennt lebende Ehefrau, Solange Uhl, geführten Ermittlungsverfahren, Az. 27 Js 401/22. Eine
erneute sachbearbeitung ist nicht angezeigt, insbesondere, da dem Vortrag eines Rechtsanwalts
stets die Angaben seines Mandanten zugrunde liegen. Dementsprechend wäre jedenfalls in sub-
jektiver Hinsicht ein strafbares Verhalten der Beanzeigten nicht erkenntlich.

Die Beleidigung kann durch eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung gegenüber dem Betroffenen
sowie durch herabsetzende Werturteile gegenüber dem Betroffenen oder einem Dritten began-

gen werden. Für die Interpretation einer Äußerung als herabsetzendes Werturteil kommt es auf
deren objektiven Sinn (aus der Sicht eines unbefangenen Erklärungsempfängers) im konkreten

Kontext an, Bei mehrdeutigen Äußerungen kann nur dann eine zu einer Verurteilung führende
Auslegung angenommen werden, wenn andere - straflose - Deutungsmöglichkeiten mit nachvoll-
ziehbaren und tragfähigen Gründen auszuschließen sind (BVerfG NJW 1995, 3303; BGH

NStZ-RR 2012, 277). Dagegen spielt weder die Intention des Täters noch das subjektive Empfin-
den des Betroffenen eine Rolle. Unhöfliche Verhaltensweisen sind regelmäßig noch keine Beleidi-

gungen

Soweit sich dem in der nichtöffentlichen Sitzung des Amtsgerichts Mosbach am 23.10.2023, Az.

6F/22, aufgenommenen Vermerk entnehmen lässt, dass die Beanzeigte den Anzeigeerstatter als
„sturen Esel“ bezeichnete, so fehlt es jedenfalls an der subjektiven Tatseite. Anhaltspunkte dafür,

dass die Beanzeigte den sozialen Sinn ihrer Äußerung als Herabsetzung erfasste, sind nicht er-
sichtlich. Vielmehr tätigte die Beanzeigte die Äußerung im Zusammenhang mit einem langwieri-

gen _Familienrechtsstreit, in dessen Verlauf der Anzeigeerstatter zahlreiche Anzeigen gegen ver-
schiedene Verfahrensbeteiligte–anbraëhte. In diegëffl Köntexl–stelft dfe Äußerung der Beanzeigten
bereits nach ihrem objektiven Sinn keine Missachtung, sondern vielmehr eine Unmutsäußerung
dar

Soweit der Anzeigeerstatter vorträgt, die Beanzeigte habe sich strafbar gemacht, indem sie am
22.06.2022 in dem familiengerichtlichen Verfahren 6F202/21 Zweifel an der geistigen Gesundheit
des Anzeigeerstatters bekundete, und anregte, eine entsprechende Begutachtung in die Wege zu
leiten, ist ein strafbares Verhalten nicht gegeben.

Der Vortrag der Beanzeigten diente ersichtlich nicht der Verächtlichmachung des Anziegeerstat-
ters, sondern der Verfahrensförderung in dem zwischen dem Anzeigeerstatter und seiner Ehe_

partnerin geführten Sorgerechtsstreit. Des Weiteren ist den beigezogenen Verfahrensakten 6F
202/21 zu entnehmen, dass die Zweifel der Beanzeigten, der Anzeigeerstatter befände sich nicht
in der psychischen Verfassung, für sein minderjähriges Kind Sorge zu tragen1 beispielsweise von
der Jugendhilfe geteilt wurden.
Im Übrigen wurde der erforderliche Strafantrag nicht bis zum Ablauf einer Frist von drei Monaten

gestellt, § 77b StGB. Der Verfolgung steht daher insoweit ein Strafverfolgungshindernis entgegen.

Der weitere Vortrag des Anzeigeerstaters bezieht sich auf nicht im Zusammenhang mit hiesigem
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Strafverfahren stehende historische Ereignisse.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Beimgraben
Staatsanwältin

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und enthält deshalb keine Unterschrift, wofür um Verständnis gebeten wird


